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AUSBILDUNG  |  F EU E R W EH R- U N FA L L K AS S E N I N F O R M I E R E N

Berufskrankheiten in der Feuerwehr

Prävention und Management
Zwei Praxisbeispiele aus dem Feuerwehrbereich zeigen, wie sich die Gefährdungen und  
Belastungen im Feuerwehrdienst zu einer Berufskrankheit auswirken können.

E ine der meistgemeldeten Berufskrank-
heiten (BK) in Deutschland ist die 
„Lärmschwerhörigkeit“ (BK-Nummer 

2301). Hierbei werden die Haarzellen im In-
nenohr durch Lärm, also physikalisch gese-
hen durch Schallwellen, nachhaltig geschä-
digt. Die Haar-Sinneszellen, die den Schall 
aufnehmen, werden dabei beeinträchtigt. Sie 
können dadurch keine elektrischen Reize, 
die aus dem Schall umgewandelt werden, 
ans Gehirn weiterleiten. Es droht eine Hör-
minderung, im schlimmsten Fall sogar der 
Hörverlust. 

Feuerwehrleute sind auch im Dienst ver-
schiedenen Lärmbelastungen ausgesetzt, 
z. B. beim Einsatz von Feuerlöschkreiselpum-
pen, Motorkettensägen oder Trennschlei-
fern. Diese Geräte erzeugen oft einen hohen 
Geräuschpegel, der zu einem täglichen 
Lärmexpositionspegel von über 85 dB(A) 
führen und langfristige Schäden am Innen-
ohr verursachen kann. Daher sollten Feuer-
wehrleute und ihre Führungskräfte die Be-
lastungen wahrnehmen, im Rahmen einer 
professionellen Risikobewertung einschät-
zen lassen und entsprechende Maßnahmen  
ergreifen, um Sicherheit und Gesundheit im 
Feuerwehrdienst zu gewährleisten. Weiter-
hin sollte man technische Lösungen bevor-
zugen die weniger Lärm verursachen (Subs-
titution). Solche technischen Maßnahmen 
sind organisatorischen Ansätzen vorzuzie-
hen, etwa der Begrenzung der Zeit, die Per-
sonen in lauten Umgebungen verbringen 
dürfen. Organisatorische Maßnahmen sind 
wiederum persönlichen Maßnahmen (z. B. 
Gehörschutz) vorzuziehen. Da die ersten bei-
den Varianten im Feuerwehrdienst aus ein-
satztaktischen Gründen oft nicht möglich 

sind, ist besonderes Augenmerk auf den Ge-
hörschutz zu legen, denn dieser kann nach-
weislich eine Schädigung des Ohrs vermei-
den. Wenn es die Einsatzsituation ermög-
licht, sollte daher immer passender Gehör-
schutz zur Verfügung gestellt und getragen 
werden. Im Vorfeld sollten Unterweisungen 
dazu stattfinden. 

Asbestgefahr im Feuerwehrdienst

Eine weitere durch den Feuerwehrdienst 
ausgelöste Berufskrankheit versteckt sich 
hinter der BK-Nummer 4105: ein durch As-
best verursachtes Mesotheliom des Rippen-
fells, des Bauchfells oder des Perikards und 
somit eine der schwersten Tumorerkrankun-
gen im Bereich der Berufskrankheiten. Feu-
erwehrangehörige finden, im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung, unterschiedliche Ein-
satzsituationen und Materialien vor. Bei 
Dachöffnungen, bei der Brandbekämpfung 
oder bei TH-Einsätzen mit feuerwehrspezifi-
schen Geräten ist Kontakt mit Asbest nicht 
unwahrscheinlich. Wenn er mechanisch be-
ansprucht wird, setzt Asbest lungengängige 
Fasern frei, die eine Tumorerkrankung aus-
lösen können. Daher sind besondere Heran-
gehensweisen der Einsatz- und Führungs-
kräfte notwendig (vgl. auch Stichpunkt- 
Sicherheit  „Asbest in der Feuerwehr“ der 
Kooperationsgemeinschaft der Feuerwehr- 
Unfallkassen). 

Nicht jeder Kontakt mit Asbest ist krank-
heitserregend. Man darf keine Panik verbrei-
ten, sollte die Gefahr aber dennoch ernst 
nehmen. Oft sind Art und Dauer der Exposi-
tion entscheidend. Es gibt aber auch Fälle, 
bei denen der nachgewiesene Kontakt zu 
einer einzelnen Asbestfaser ausreicht, um 
eine Berufskrankheit auszulösen. Dies ist 
zum Beispiel bei BK-Nummer 4105 der Fall. 

Gefährdungsbeurteilung  
und Dokumentation

Neben der Gefährdungsbeurteilung, dem 
zentralen Instrument zur Sicherheit und Ge-
sundheit im Feuerwehrdienst, sowie einsatz-
taktischen Grundlagen und Herangehens-
weisen im Führungsvorgang nach FwDV 100 
„Führung und Leitung im Einsatz“ sind im 
Kontext von Berufskrankheiten weitere Fak-
toren wichtig. Oft können Feuerwehrangehö-
rige die Geräte, Materialien und Baustoffe, 
mit denen sie im Einsatz Kontakt haben, nicht 
beeinflussen. Während sich die Lärmbelas-
tung durch präventive Maßnahmen verrin-
gern lässt, sieht dies bei Einsätzen mit as-
besthaltigen Materialien schon anders aus. 

Daher ist es besonders wichtig, und das 
betrifft nicht nur die beiden genannten Bei-
spiele, dass immer eine geeignete und tätig-
keitsbezogene Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) getragen wird. Diese ist im Feu-
erwehrdienst oft die letzte Schutzschicht 
zwischen den Gefährdungen/Belastungen 
und der Einsatzkraft. 

Ebenfalls wichtig ist die Dokumentation. 
Sofern die Feuerwehrangehörigen und ins-
besondere die Führungskräfte den Verdacht 
oder gar die Bestätigung haben, dass im Ein-
satz-, Ausbildungs- oder Übungsdienst ein 
Kontakt zu Gefahrstoffen vorgelegen hat, ist 
das so detailliert wie möglich zu dokumentie-
ren. Dies kann z. B. in Einsatzberichten oder 
Software-Produkten erfolgen. Die DGUV 
bietet dafür mit der Zentralen Expositionsda-
tenbank (ZED) eine kostenlose Software an, 
um den Kontakt von Feuerwehrangehörigen 
mit krebserzeugenden Stoffen zu erfassen.
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Feuerwehr und  
Lärmbelastung:  
Risiken für das Gehör  
bei mehr als 85 dB(A)

Lärmbelästigung: Gehörschutz lässt sich mit 
anderen Schutzausrüstungen wie z. B Arbeits-
schutzhelmen verbinden.


